
NR. 788/2016 | 14. Dezember 2016

IMPRESSUM
HERAUSGEBER CHRISTINE LAMBRECHT, MDB REDAKTION ALBRECHT VON WANGENHEIM
TELEFON (030) 227-522 82 / (030) 227-511 18
E-MAIL PRESSE@SPDFRAKTION.DE

TEXT KANN IM INTERNET UNTER WWW.SPDFRAKTION.DE ABGERUFEN WERDEN.

Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen

Neuer Maßnahmenplan zur UN-
Behindertenrechtskonvention

Kerstin Tack, Beauftragte für die Belange von Menschen mit Behinderungen:

Heute hat die Bundesregierung im Ausschuss für Arbeit und Soziales
des Deutschen Bundestags über den Nationalen Aktionsplan 2.0  zur
Umsetzung  der  UN-Behindertenrechtskonvention  berichtet.  Die  SPD-
Bundestagsfraktion  begrüßt  das  neue  Maßnahmenpaket  als  einen
weiteren  wichtigen  Schritt  zur  gleichberechtigten  Teilhabe  von
Menschen  mit  Behinderungen.

„Als SPD-Bundestagsfraktion freuen wir uns, dass mit dem Nationalen
Aktionsplan 2.0 ein weiteres behindertenpolitisches Vorhaben aus dem
Koal i t ionsvert rag umgesetzt  wird.  In  Deutschland is t  d ie  UN-
Behindertenrechtskonvention seit dem Jahr 2009 in Kraft und wird seitdem
schrittweise umgesetzt.

Im Gegensatz zum ersten Aktionsplan aus dem Jahr 2011 zeigt sich im neuen
Aktionsplan deutlich, dass Behindertenpolitik eine Querschnittsaufgabe ist.
Erstmals bringen sich alle Bundesministerien mit Maßnahmen ein und haben
eigene Anlaufstellen benannt. Zudem gibt es zahlreiche ressortübergreifende
Projekte und eine bessere Verzahnung mit den Bundesländern, beispielsweise
im Bereich Bildung.

D e r  N a t i o n a l e  A k t i o n s p l a n  2 . 0  z u r  U m s e t z u n g  d e r  U N -
Behindertenrechtskonvention enthält mehr als 175 Maßnahmen in 13
Handlungsfeldern.  Neu hinzugekommen ist  das Handlungsfeld
‚Bewusstseinsbildung‘. Das ist ein wichtiger Schritt, um Vorurteile und
Diskriminierung gegenüber Menschen mit Behinderungen abzubauen. Denn oft
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sind es die Barrieren in den Köpfen, die am meisten behindern.

Die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention ist und bleibt ein Prozess.
Darum ist es gut, dass in den Nationalen Aktionsplan 2.0 bei Bedarf weitere
Maßnahmen aufgenommen werden können.“
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